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AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landesregierung - Präsidialabteilung 

An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 Wien 

.J 

Präsidialabteilung 

8011 Graz.. Hofgasse 15 

DYR 0087122 

Bearbeiter 
Dr.Marlies Skorscheni 
Telefon DW (0316) 877/ 2092 
Telex 311838 lrggz a 
Tdefax (0316) 877/2339 

Parteienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 1,Jhr 

Bim in der Antwort das Geschäftszeichen (GZ) 
dieses Schreibens anführen 

GZ Präs - 22.00-54/90- 3 Graz. am 1 6. Fe b. 1990 

Ggst Preisgesetz ; 
Entwürfe eines Preisgesetzes 1990, 
eines Energie-Preisgesetzes und 
eines Preisauszeichnungsgesetzes -
Begutachtungsverfahren . 

Bezug 36.343/50-III/7/89 

· h" trifft ·.G~5ET7E1'-JT'" LRF-
I 7' .................. f· 6t:/' Q fP I Datvm: 2 2. FE 8.1~9D' ,., 
t Verteilt 
! - .. - ::=::';====::::=::J 

Zu den mit do.Note van 4.Jänner 1990, obige Zahl, übennittelten Entwürfen 

eines Preisgesetzes 1990, eines Energie-Preisgesetzes und eines Preis­

auszeichnungsgesetzes wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Der ausdrücklich von der österreichischen Bundesregierung erklärte 

Wille einer Teilnahme ÖSterreichs an den Europäischen Gemeinschaften 

macht auch eine Neuregelung des Preisrechts erforderlich. Den vorliegenden 

Entwürfen wird daher grundsätzlich zugestiJrmt, wenn sie auch zur Fest­

stellmg Anlaß geben, daß ihre Administratiat zu einer erheblichen 

finanziellen Mehrbelastung der Länder führen wird. 

Zu . den Entwürfen wird im einzelnen bemerkt: 

Zum Entwurf eines preisgesetzes 1990: 

In den letzten ~ahren hat der Bundesminister für wirtschaftliche Ange­

legenheiten von dem ilun nach dem Preisgesetz, EGBl.Nr. 260/1976 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr .337/1988, zustehenden Recht auf Preis­

bestimmmg kaum noch Gebrauch gemacht und auch val einer Bestimnung der 

Preise fÜr Grundnahrungsmittel Abstand genatmeIl. Mit dem vo;-liegenden 
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EntvlUrf soll wegen einer Teilnah:ne österreichs ?...n der rG schon jetzt die 

~'~öglichkei t beseitigt lN'erden. preisbesti1Jl!T'end gE'f",en überhöhte Preise oder 

gegen Preistreiberei einzuschreiten. 

!)ie "Deregulierung" wird als so dringlich gewertet, daß das Außerkrafttreten 

des feItenden Preisgesetzes mit 30. J~i 1992 nicht abgewartet werden ~~. 

Fs }:ann auch nicht ausgeschlossen werden, daß die geplanten ;,!aEnahrJen zur 

Deremliierung dieser Rechtsmaterie hinsichtlich des Preisniveaus nicht zu 

einer vorzeitigen ßngleichung an die Länder der Europäischen C~meinschaft, 

sondern zu einem weiteren Auseinanderklaffen rÜhren ~~rden, zumal die Preise 

cestirr~ter Grundnahrungsmittel in österreich bereits jetzt erheblich höher sind 

als beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland. So hat die mit ftblauf des 

31.Juli 1989 er~ol~e A~~ebunf der Delegierung zur Fleischpreisbestimmung ~all­

weise zu einem eMpfindlichen Ansteipen von Fleischpreisen ge:Uh.rt. 

Ab,gesehen davon. daß eine Verteuerung der TiIettbewer"bsfähigkei t Österreichs 

1J..l'1d seinem Fremdenverkehr nicht rörderlich ist. muß 'berücksichtigt werden, 

daß den Konsumenten vor allem im ländlichen Bereich keine ocer nur den 

Einkau~ verteuernde Ausweichmöglichkeiten ~egeben sind. ~ru~o~enssch\,~he 

Familien 1J..l'1d Konsumenten mit eingeschränh-ter :'bbiliät w.irde eine solche 

Entwicklung ebenfalls spürbar belasten. 

Die Ieibehal tung des Tatbestandes der Preistreiberei dürfte wohl nicht den 

Richtlinien der EG 'tlidersprechen, w~il nur Preise red~iert werden kön.'1en. 

die der :;arktsi tutation nicht angepaßt sind. Die in den ::::rläuterungen ZU,11 

Ausdruck febrachte Berurchtung ist nach den Ablaufmecb..anismen der T'iTarktwirt­

schaft nicht schlüssig, weil Importeure, die rur ausländische l,'~aren gleicher 

Art und Ee sc r..affenhe i t wegen der ~nf'uhr- und Transportkosten erheblich mehr 

verlan€en. kaum l-'lÖglichkei t hätten, Käufer für ihre \varen zu finden. Es ist 

anzunehmen, daß stets billigeren inländischen i!.Taren der .gleichen Art und 

Beschaffenheit der Vorzug gegeben wird. 

rer ~"egfall der Eestimrnung über die Preistreiberei ist zweifellos ein 

schwerwiegender Eingriff in den bestehenden Konsumentenschutz. Die bisher 

bestehenden Schutzbestimmungen gegen Preistreiberei sollten daher ~eibehalten 

'~lerden . 

TJenn schon im allgemeinen nach dem vorliegenden Entwurf die Enächtigvn? 

zur behördlichen Preisbestimmun~ auf die Yälle einer VersorF-UD~sstörung ein­

?eschränkt 'oI"erden sollte, hätten im § ;, Abs. 1 zur:.indest die Viorte "für die 

, 
i 
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Dauer von höchstens sechs :':onaten" SOwie des "'.brt "übereinstirY11I!end" ir.J Interesse 

des v.:onsumentenschutzes zu entfallen: ~ 3 Abs. 2 w'äre zu streichen. 

T)ie HeueinfUhrung einer strafmöglichkeit :für die TJnterscr.rei tun.,f! eines 

behördlich bestimmten Fest- oder r'<1J.ndestpreises wird fÜr nicht notwendig erachtet. 

Ir.J übrifen besteht in Krisenzeiten, auf die das Gesetz in erster linie s.bzielt. 

~-:aurn Gefahr, daß ~':aren zu Schleuderpreisen ::Jbaesetzt i'ler~ en. 

Jedenfalls in Krisen:fF.illen ist die ~.;]. twirkung der Pundesgendarrerie und der 

~undespolizeibehörden bei der t~erwachun2 der ~nhaltung cehördlic~ besti~ter 

Preise unerläElich. 

ZUr.J fnt.':urf eines :'ner de-Preisaesetzes: 

Im Einblick auf die topoara:ischen Gegebenheiten Österreichs ~n die 

AvslefUTIg des Energiewegenetzes ist es nicht vertretbar, die Ener~ierreis­

bestimmung auf Landesebene vorzusehen, da dafÜr ein stab von Ex"Derten, 'i"ie 

er dem Bundesrlinister zur Verf'ügunp? steht, von jedem einzelnen Bundeslend 

eingerichtet werden müßte. Aufgrund der bei der Preisbestirnmung zu bef~htenden 

Grundsätze (§ 2 des Entwurfes) wird nicht nur das Verfahren' kostenauf~'rendiper 

als bisher, es müssen vieL"JJ.ehr auch Doppelgleisigkeiten, zeitliche Verschiebun­

[Yen ll.'f1d Verzerrungen im StrompreisfefUpe die Folfe sein. :Sei den Verhandlur1:~en 

w'äre der Spielraum der länder eingeschränkt. weil bei der Preisbestir::-rnung d~r 

Preis des Verbundstrons ~~iterhin in der Zuständigkeit des Eundesministers 

verbleibt. 

Die vom Bund für sich in Anspruch genommene beträchtliche r.osteneinspartm~ durch 

die T,{ei tgehende Übertrap.ung der Vollz~ehun€,skompetenz an die länder ",:ire. zu einer 

erheblichen Mehrbelastung in den Ländern führen. Diese :"'etrbelastunf," >r:'Ü..?te 

~edenfalls im Hahmen des FinanzausfZleiches abgegolten werden, was ,jedoch eine 

der Anzahl der Bundesländer entsprechende Vervielfachung bedeuten würde. 

Im Falle der U'bertragunp der Kompetenz auf die Iänder würde von ier 

Öffentlichkeit auch der Vorwurf der Parteilichkeit und Befangerilleit erhoben 

werden. zurnal die Landesgesellscha-~en im Eigentum der Lär.der stehen. 

Zu § 2: 

Dem Gesetzestext ist nicht zu entnehmen, ob die Preisbestinrrr.ung aus­

schließlich durch individuellen Ver.mltungsakt oder - der bisherigen Pr~xis 

entsprechend - auch durch Verordnung erfolgen Y~n. 
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Zu § 3 Abs. 1 und 2: 

Im § 3 Abs. 2 ist das ~!,Tort "kann" durc~ "hat" zu ersetzen. 

Es wäre eine Y.larstellung erforderlich~ faß den I2ndern, die nunmehr 

Tarife r.ach den genannten Grundsätzen festzulepen haben, ein ftnrörunBSrecht 

einferäu'T.t T,I'1.rd. 

Zü. ~~:..~~~ 
Für Y.risenzei ten ist jedenfalls die Kort:'"Cetenz des ::\mc.esrrinisters vorzu­

sehen. 

rie ~ariffestlegung fÜr den Verbundkonzern sowie f'ür die Abgabe 

von importiertem oder im Inland gef'örderten ~dgas liegt nach wie vor 

beim BundeSt:linister. Auch hier ist" wie bei der Festlegung der Tarifgrund­

sätze, ein :',1itspracherecht der Länder nicht vorgesehen. 

Zu § 6: 
Aus Gründen der f..:'bersichtlichkei t sind die ~estilI1lnungen über das vo:n 

ßL~de~inister durchzufÜhrende Verfahren und die von den Ländern ~urchzu­

fÜhrenden Verfahren in eigenen Absätzen zu behandeln. 

Zu 0 14 Abs.2: 

Im Einblick auf die Vielzahl der kleinen und mittleren E\~J ist die 

Uhergangszei t zu kurz ber.1essen. 

ZUM ~n~!~rf~i~es Preisatrnzeichnungsgesetzes: 

Im Interesse des Konsumentenschutzes. dem ein Preisauszeichnun[spesetz 

vornehmlich zu (Henen hat. wäre eine gründliche Uberarbeitung des vorliegenden 

~twurfs erforderlich. ~s stellt beispielweise die bundesdeutsche Preisan~aben­

verordnung 1 SE5 viel höhere Anfordermgen bezüglich einer ordnungs€,emäßen Preis­

auszeichnmg: sie Feht u.a. vom Eegriff der geyrerbsmäßigen Ver äußerung 8llS und 

erfaßt im § 3 Abs. 1 alle wesentlichen Leistungen. 

Grundsätzlich muß gefordert werden, daß ausgestellte T,\!aren wie bisher :nittels 

Preisschild ausgezeichnet werden, wobei eine eindeutige Zuordnung der ?reise 

erforderlich ist. lockerungen im Sinne des § 14 in Form von Sonderregelungen 

sind im Interesse der Konsumenten nicht vertretbar. 

Die Pflicht zur Preisauszeichnung muß für alle Unternehmen sOvrie f'ür alle 

SachgÜter und Leistungen. die gewerbsmäßig angeboten werden, gelten. 
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Zu den §) 3 und 5: 
Die Formulierung ~Uß zweifelsfrei erkennen lassen, daß nicht Personen 

sondern bestimmte Unternehmen (nicht T;nternehmer) OI1er :!?r?Jlcnen p'emeint 

sind. 

Der :::egri:f des "lr,J,eineren Eetriebes" hat herei ts in der Ver P'2TI.c::enhei t 

zu. Schwieripkeiten ge~Ührt und ist auch durc~ eie Rechtsprechunp des 

Verwaltungsgerichtshofes nicht ausreichend ~,J,arr-estellt. Fine nä~ere 

Definition ist daher erforderlich. 

Zu § 10 Abs.3: 
Gm eine r.achträgliche Kontrolle zu gewährleisten, ~tLS klar normiert sein, 

daß bei Selbstbedienung der Preis auf. dem Sachgut oder seiner U~hüllQ~g anfe­
bracht "l'rerden muß, ~..,enn kein automatisches Ablesesystem r'lit T;.'erenzuordnung 

verwendet wird. 

Zu ~ 12: 

Bei 1/verbung :ur den Einkauf im Ausland ist &"emäß "Abs. 2 nicht nur der 

~inweis. daß bei der Einfuhr nach Österreich Zoll- ill''ld andere 2flC-8Ilm:abgaben 

zu entrichten sind. anzuführen. Die Eingan~sabg?~en müssen auch der Fähe nach 
beziffert werden. 

Zu ~ 16: 

Sollte die bisher vorgesehene Mitwirkungs-pflicht der Pun~espenn2rmerie 

und der Bundespolizeibehörden tatsächlich entfallen, TLÜßte der Bund ~en 

Ländern und Städten mit eigenem Statut alle Kosten iM Pah~en des Finanz­
ausgleichs abgelten. Es wird in diesen Zusarnmeth~ang auf den EeschluC 0er 
Landesfinanzreferentenkonferenz vom 3. I~ovember 1 <J39 hingev.1.esen. 

Dem Präsidium des ~rationalrates "l'lerden 25 Abdrucke :iieser stellQ'1g­

nab~e unmittelbar zugeleitet. 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 
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